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Abb. 1: Räumlicher Geltungsbereich der 2. Änderung und Erweiterung „Wohra Süd“ 
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Quelle: ALKIS der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, bearbeitet und ohne Maßstab, genordet 
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1. Vorbemerkungen 

1.1 Planerfordernis und -ziel 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wohratal hat am 10.06.2025 gemäß § 2 Abs.1 BauGB die Auf-

stellung des Bebauungsplanes Nr. 7 „Wohra-Süd“ – 2. Änderung und Erweiterung sowie die Änderung 

des Flächennutzungsplanes in diesem Bereich beschlossen.  

Das Plangebiet liegt am südlichen Ortsrand von Wohra, westlich der „Halsdorfer Straße“. Ziel des Be-

bauungsplanes ist die Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedelung ei-

nes großflächigen Lebensmittelmarktes (Netto-Markt), um ein diverses Angebot vor Ort zu schaffen 

sowie die Kaufkraft in der eigenen Gemeinde zu binden und damit einhergehend die Sicherung der 

Grundversorgung der Bevölkerung am vorliegenden Standort zu ermöglichen. Zur Schaffung der bau-

planungsrechtlichen Voraussetzungen wird eine Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplanes 7 

„Wohra-Süd“ – 1. Änderung (1995) notwendig, der den Bereich bisher als Mischgebiet und einge-

schränktes Mischgebiet i.S.d. § 6 BauNVO ausweist. Planziel ist vorliegend die Ausweisung eines Sons-

tigen Sondergebietes i.S.d. § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Großflächiger Einzelhandel“ so-

wie die Sicherung der dazugehörigen Erschließung. Die Planziele und städtebaulichen Rahmenbedin-

gungen gelten analog für die Änderung des Flächennutzungsplanes.   

Die Aufstellung des Bebauungsplanes und der Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelverfah-

ren erfolgen im zweistufigen Regelverfahren. 

 

Abb. 2: Lage des Plangebietes im Ortsteil Wohra

 

Quelle: OpenStreetMap (www.openstreetmap.org; 08/2025); bearbeitet, ohne Maßstab 

 

1.2 Räumlicher Geltungsbereich  

Folgende Flurstücke in der Gemarkung Wohra werden vom Geltungsbereich erfasst: Flurstücke 38/7 

tlw., 49/5 tlw., 50/4, 51 tlw. und 52/1 tlw., jeweils Flur 9. Das Plangebiet liegt am südlichen Siedlungsrand 

des Ortsteils Wohra, westlich der „Halsdorfer Straße“, mit einer Anbindung unmittelbar im Süden des 

Plangebietes an die Landstraße L3073 / Auestraße. Der Ortsteil Wohra ist der größte und zentrale Orts-

teil und beinhaltet das Versorgungszentrum der Gemeinde Wohratal. 
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Die Fläche wird derzeit von gewerblichen Betrieben im Norden, einer Apotheke im Osten, Sportplätzen 

im Westen und Südwesten sowie dem Rathaus im Süden umgeben. Im Osten grenzt das Plangebiet 

an die Halsdorfer Straße, welche wiederum 250 Meter südlich vom Plangebiet an die L 3073 angrenzt. 

Das Plangebiet selbst wird landwirtschaftlich und teilweise als Grünfläche und Spielplatz genutzt. Der 

Geltungsbereich umfasst eine Fläche von rd. 0,8 Hektar. 

 

Abb. 3: Zuwegung im Osten          Abb. 4: Plangebiet, Blickrichtung Nordwesten 

 

Abb. 5: Plangebiet, Blickrichtung Westen       Abb. 6: Plangebiet, Blickrichtung Süden 

Quelle: Eigenes Fotoarchiv, 05/2025 

 

1.3 Regionalplanung 

Das Plangebiet liegt gemäß Regionalplan Mittelhessen 2010 in einem Vorranggebiet Siedlung Bestand.  

Im Entwurf des Regionalplanes Mittelhessen 2025 wird der Bereich weiterhin als Vorranggebiet Sied-

lung Bestand dargestellt.  
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Abb. 7: Ausschnitt aus dem wirksamen Regionalplan Mittelhessen (2010)  

 

 

Mit der entsprechenden Ausweisung einer Sonderbaufläche für großflächigen Einzelhandel bedarf es 

ferner einer Auseinandersetzung der im Regionalplan Mittelhessen 2010 formulierten Ziele und Grunds-

ätze des Kapitels 5.4 für Einzelhandelsvorhaben: 

 

5.4-1(G) Die verbrauchernahe Versorgung soll unter der Zielsetzung räumlich ausgeglichener Versor-

gungsstrukturen, insbesondere einer wohnnahen Grundversorgung, in zumutbarer Erreichbarkeit auch 

für immobile Bevölkerungsschichten erhalten bleiben. Dies gilt besondererweise für die ortsteilbezo-

gene Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs. 

Bei Anbietern von Gütern des täglichen Bedarfs handelt es sich im Wesentlichen um Lebensmittel-, 

Getränke- und Drogeriefachmärkte. Der geplante Neubau des Netto-Marktes dient der Förderung des 

Versorgungszentrums von Wohratal und der wohnortnahen Grundversorgung. Das Plangebiet ist so-

wohl fußläufig aus dem zentralen Ortsteil Wohra unmittelbar über die Halsdorfer Straße erreichbar so-

wie auch an das ÖPNV-Netz über die nahegelegene Haltestelle „Wohratal-Wohra Bürgerhaus“ rd. 100 

m südlich des Plangebietes angeschlossen. So kann dem raumordnerischen Grundsatz 5.4-1 durch die 

vorliegende Planung Rechnung getragen werden kann. 

 

5.4-2 (G) Großflächige Einzelhandelsprojekte (Einkaufszentren, großflächige Einzelhandelsbetriebe 

und sonstige großflächige Handelsbetriebe) müssen sich in die bestehende raumordnerische und städ-

tebauliche Ordnung einfügen. 

Der geplante Lebensmittelmarkt ist mit einem Verkaufsflächenumfang von rd. 1.065 m² zzgl. der ge-

planten Bäckerei mit Café mit einem Verkaufsflächenumfang von rd. 60 m² als großflächiger Einzelhan-

delsbetrieb im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO zu bewerten. Aufgrund der bereits bestehenden Lage 

einer Apotheke sowie Gewerbebetrieben und dem Rathaus im unmittelbaren Umfeld fügt sich das Vor-

haben entsprechend in die städtebauliche Ordnung ein. Die Gemeinde Wohratal ist im System der zent-

ralörtlichen Gliederung als Grundzentrum mit ihrem zentralen Ortsteil Wohra ausgewiesen, sodass sich 

das geplante Vorhaben unmittelbar in die raumordnerische Gliederung einfügt (siehe 5.4-3 (Z)). Der 

Markt dient der Grundversorgung der Gemeinde Wohratal.  
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5.4-3 (Z) Flächen für großflächige Einzelhandelsprojekte kommen nur in Oberzentren und Mittelzentren 

in Betracht. Standorte außerhalb der zentralen Ortsteile sind auszuschließen. Zur örtlichen Grundver-

sorgung und unter Einhaltung der landes- und regionalplanerischen Zielsetzungen zu den Einzelhan-

delsvorhaben ist eine Ausweisung auch in den zentralen Ortsteilen von Grundzentren zulässig (Zentra-

litätsgebot). 

Da es sich bei dem geplanten Neubau um ein großflächiges Einzelhandelsvorhaben handelt und die 

Gemeinde Wohratal im System der zentralörtlichen Gliederung als Grundzentrum mit ihrem zentralen 

Ortsteil Wohra ausgewiesen ist, steht die o.g. raumordnerische Zielvorgabe dem geplanten Vorhaben 

nicht entgegen. Diesbezüglich wird jedoch bereits unmittelbar im Rahmen der Zielvorgabe darauf hin-

gewiesen, dass unter Einhaltung der landes- und regionalplanerischen Zielsetzungen ausnahmsweise 

auch die zentralen Ortsteile der Grundzentren als Standorte für großflächige Einzelhandelsvorhaben 

infrage kommen. In Grundzentren sind großflächige Einzelhandelsbetriebe nur dann ausnahmsweise 

zulässig, wenn sie zur Sicherung der Grundversorgung erforderlich sind. Entsprechend der Begründung 

zu diesem Ziel sind die jeweiligen Grundzentren verpflichtet, durch entsprechende Berechnungen ge-

genüber der Oberen Landesplanungsbehörde zu belegen, dass sie im Grundversorgungsbereich über 

die erforderliche Kaufkraft zur Ansiedlung großflächiger Einzelhandelsvorhaben verfügen.  

In Wohratal steht ein jährliches nahversorgungsrelevantes Kaufkraftpotenzial1 von 7,0 Mio. € zur Verfü-

gung. Es entsteht durch die Ansiedlung des Netto-Marktes eine Kaukraftbindungsquote von 33 %, be-

zogen auf die Produkte des täglichen Bedarfs. Der Umsatzanteil der Ortsbevölkerung läge voraussicht-

lich bei rd. 53 %. Das Plangebiet liegt im südlichen Bereich der Ortslage Wohras, somit auch nahege-

legen an Halsdorf. In der direkten Umgebung des Plangebietes befinden sich weitere Angebote mit 

zentraler Versorgungsfunktion für die Gemeinde. Demnach dient das geplante Vorhaben der Grundver-

sorgung und ist gleichzeitig im zentralen Ortsteil und am zentralen Ort in der Gemeinde zu verorten. 

Demnach wird das Zentralitätsgebot gewahrt.  

 

5.4-4 (Z) Großflächige Einzelhandelsprojekte haben sich nach Größe und Einzugsbereich in das zent-

ralörtliche Versorgungssystem einzufügen (Kongruenzgebot). Sie haben bei Festlegung ihrer Verkaufs-

flächengröße, der Sortimentsgruppen und des daraus resultierenden Einzugsbereichs den zentralörtli-

chen Verflechtungsbereich (Versorgungsbereich) zu beachten. Dabei kommt dem interkommunalen Ab-

stimmungsgebot eine besondere Bedeutung zu.  

Wohratal wird im System der zentralen Orte als Grundzentrum eingestuft. Demzufolge ist die Versor-

gungsfunktion der Grundsicherung der Bevölkerung zugeordnet. Das Vorhaben ist ein großflächiger 

Lebensmittelmarkt, sodass zur wohnortnahen Versorgung der Ortsbevölkerung mit Gütern des tägli-

chen Bedarfes (insb. Nahrungsmittel) beigetragen wird.  

Der Einzugsbereich des geplanten Netto-Marktes umfasst aufgrund der Angebote in der Umgebung 

voraussichtlich den zentralen Ortsteil Wohra sowie die weiteren Ortsteile Hertingshausen, Langendorf, 

Halsdorf und ggf. Albshausen (Stadt Rauschenberg), da der Einzelhandelsstandort in Wohra näher ge-

legen ist als der in Rauschenberg. In Rauschenberg ist ein Rewe-Markt im Südosten der Kernstadt zu 

verorten. Der Standort in Wohra wäre bei den Kunden aus den Nachbarkommunen dadurch zumeist 

unattraktiv. Lediglich für Albshausen (Stadt Rauschenberg) kann der Standort in Wohra aufgrund der 

Entfernung eine Alternative darstellen. Ein Kaufkraftabfluss der Nachbarkommunen ist aufgrund der 

geringen Überschneidung jedoch nicht zu erwarten. 

 

1 BBE/ Faktenlage 2025 
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Es liegt eine versorgungsstrukturelle Analyse der BBE vor, die als Anlage beigefügt ist. Das Kongru-

enzgebot fordert, dass Einzelhandelsvorhaben funktional und räumlich mit der zentralörtlichen Struktur 

in Einklang stehen und dem siedlungsstrukturellen Rahmen entsprechen. Dabei ist entscheidend, dass 

der Einzelhandel die ihm zugewiesene Versorgungsfunktion in angemessener Größenordnung und in 

Abhängigkeit zur Zentralität des Ortes erfüllt. In Wohratal leben 2.156 Einwohner1, woraus sich unter 

Berücksichtigung der ortsspezifischen Kaufkraft ein nahversorgungsrelevantes Kaufkraftvolumen von 

7,0 Mio. € jährlich ergibt. Die geplante Verkaufsfläche des Netto-Marktes mit typischer Flächenleistung 

(5.300 €/m²) generiert einen geschätzten Jahresumsatz von ca. 5,0 Mio. €, wovon ca. 4,4 Mio. € den 

Grundsortimenten zuzurechnen sind. Das ergibt eine Kaufkraftbindungsquote von 33 % der lokal ver-

fügbaren Mittel. Der Umsatz des Netto-Marktes liegt mit den Anwohnern von Wohratal somit bei 2,3 

Mio. €. Das Marktvorhaben ist auf die örtliche Siedlungsstruktur und das Grundzentrum Wohratal abge-

stimmt und unterstützt die wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung mit Gütern des täglichen Bedarfs. 

Der Netto-Markt steht im Einklang mit der zentralörtlichen Einordnung Wohratals mit dem zentralen 

Ortsteil Wohra, da seine Leistungsfähigkeit weder überdimensioniert noch standortuntypisch ist. Die 

funktionale Kongruenz zwischen Versorgungspotenzial und Marktgröße ist gewährleistet – Ziel 5.4-4 

wird somit erfüllt. 

 

5.4-5 (Z) Sondergebiete für großflächigen Einzelhandel im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung 

nach § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung (BauNVO) sind nur in den im Regionalplan ausgewiesen 

Vorranggebieten Siedlung Bestand und Planung zulässig (Siedlungsstrukturelles Integrationsgebot). 

Im Bereich des Plangebietes des Bebauungsplanes Nr. 7 „Wohra Süd“ – 2. Änderung und Erweiterung 

ist bereits ein Vorranggebiet Siedlung Bestand im Regionalplan Mittelhessen 2010 dargestellt. Das 

Siedlungsstrukturelles Integrationsgebot ist demnach erfüllt.  

 

5.4-6 (Z) Die großflächigen Einzelhandelsvorhaben sind unter besonderer Berücksichtigung ihrer Aus-

wirkungen auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung sowie der Umweltverträglichkeit auch im 

Hinblick auf die Ziele der Verkehrsvermeidung und -verlagerung in bestehenden Siedlungsgebieten 

möglichst unter Erreichbarkeit im ÖPNV zu integrieren. Sie müssen eine enge bauliche und funktionelle 

Verbindung zu bestehenden Siedlungsgebieten aufweisen. Vorhaben, die für eine Unterbringung im 

innerstädtischen Bereich ungeeignet sind, können davon ausgenommen werden (Städtebauliches In-

tegrationsgebot) (…) 

Die vorliegende Planung erfüllt zunächst nicht das städtebauliche Integrationsgebot auf Ebene des Re-

gionalplanes Mittelhessen sowie subsidiär auf Ebene des Landesentwicklungsplanes (LEP Hessen: 6-

3 (Z) Integrationsgebot). Auf dieser Basis wurde ein Zielabweichungsverfahren von der Gemeinde 

Wohratal beantragt und von Regierungspräsidium Gießen durchgeführt. Im Ergebnis wurde im Rahmen 

der Regionalversammlung vom 8. Juni 2026 der Antrag positiv bewertet. Unter der Auflage, dass die 

über den Bebauungsplan maximal zulässige Verkaufsfläche auf 1.150 m2 begrenzt wird (vorliegend 

entsprochen), ist die Planung (nach aktuellem Stand) an die Ziele der Raumordnung gemäß § 1 Abs. 4 

BauGB angepasst. 

 

Das vorliegende Plangebiet liegt am südlichen Ortsrand von Wohra. Nördlich an das Plangebiet grenzt 

ein Gewerbegebiet an. Im Osten befindet sich eine Apotheke sowie im Süden das Rathaus woraufhin 

der südliche Ortsrand folgt. Eine zusammenhängende Wohnbebauungsstruktur befindet sich nördlich 

des Plangebietes entlang der Gemündener-/ Halsdorfer Straße. Aufgrund der langgezogenen baulichen 

Gliederung des Ortsteils und einzelnen Wohnsiedlungen im Bereich des Marburger- und Gerdalweges 
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im Westen und Osten des Ortsteils, ist die Ansiedlung der Wohnbebauung im Ortsteil Wohra recht auf-

gelockert. 

Das Plangebiet ist zudem über den ÖPNV erreichbar. Über die Halsburger Straße ist die nächste Bus-

haltestelle „Wohratal-Wohra Bürgerhaus“ in rd. 100 Metern Entfernung fußläufig zu erreichen. Über die 

Halsburger Straße erfolgt zudem die fußläufige Verbindung zwischen dem Plangebiet und der nördlich 

folgenden Wohnbebauung.  

 

Ziel 5.4-7 Großflächige Einzelhandelsprojekte dürfen nach Art, Lage und Größe die Funktionsfähigkeit 

von – auch benachbarten – zentralen Orten und ihrer bereits integrierten Geschäftszentren/Versor-

gungskerne nicht wesentlich beeinträchtigen. Dies gilt insbesondere für solche Orte, in denen Maßnah-

men zur Stärkung oder Beibehaltung zentralörtlicher Versorgungsfunktionen durchgeführt wurden oder 

vorgesehen sind, zum Beispiel städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Stadt- und 

Dorferneuerungsmaßnahmen (Beeinträchtigungsverbot). 

Es wird auf die beiliegende versorgungsstrukturelle Analyse (siehe Anhang) verwiesen. Hier wird gut-

achterlich geprüft, dass durch das Vorhaben negative städtebauliche Auswirkungen auf zentrale Ver-

sorgungsbereiche und die wohnungsnahe Versorgung ausgeschlossen werden können. 

Auf Grundlage der angenommenen Flächenproduktivität durch den geplanten Netto-Markt prognosti-

zierten Umsatz ergibt sich eine Kaufkraftbindung von etwa 33% bezogen auf das lokal verfügbare Kauf-

kraftvolumen im Bereich der Grundversorgung. Diese Größenordnung verdeutlicht, dass das Vorhaben 

auf die Deckung des innerhalb der Gemeinde Wohratal vorhandenen Bedarfs ausgerichtet ist. Es ist 

davon auszugehen, dass durch die vorgesehene Angebotsstruktur keine relevanten Kaufkraftabflüsse 

aus benachbarten Kommunen induziert werden. 

Durch das Bauleitplanverfahren wird das vorliegende Planziel der planungsrechtlichen Vorbereitung 

eines Nahversorgerstandortes verfolgt, wodurch die Grundversorgung im letzten ausstehenden Ge-

meindegebiet Mittelhessens erstmalig gesichert werden kann. Dementsprechend steht dieser Grund-

versorgungsansiedlung selbst bei möglichen, wenn sehr gering eingeschätzten, Auswirkungen auf die 

Nachbarkommunen dem Vorhaben nicht entgegen. 

 

5.4-8 (Z) Factory-Outlet-Center (Hersteller-Direktverkaufszentren) wie auch die schrittweise Entwick-

lung dieser Verkaufsform sind nur in den Kernbereichen der Innenstädte der Oberzentren zulässig.   

Das Ziel 5.4-8 wird vorliegend nicht berührt.  

 

5.4-9 (Z) Die genannten Ziele gelten auch für die beabsichtigte Umnutzung von bisher gewerblichen 

Betrieben oder anderen vorhandenen baulichen Anlagen zu großflächigen Einzelhandelsbetrieben, für 

die beabsichtigte Umwidmung von Gewerbegebieten zu Sondergebieten für großflächigen Einzelhandel 

sowie für die auch mit der Zeit gewachsene Agglomeration von mehreren kleineren Einzelhandelsbe-

trieben, die zwar jeder für sich nicht das Kriterium der Großflächigkeit erfüllen, aber in der Summe die 

Ziele der Raumordnung verletzen bzw. zu den in § 11 BauNVO genannten Auswirkungen führen (de-

facto-Einkaufszentrum) können.   

Vorliegend erfolgt keine Umnutzung von bisherigen gewerblichen Betrieben oder anderen vorhandenen 

baulichen Anlagen zu großflächigen Einzelhandelsbetrieben. Das Ziel 5.4-9 wird vorliegend nicht be-

rührt. Das Vorhaben erfüllt aufgrund der geplanten Verkaufsfläche bereits selbst das Kriterium der Groß-

flächigkeit, sodass dies bereits in der Planung berücksichtigt wird.   

  

5.4-10 (Z) Die Einrichtung von Verkaufsflächen innerhalb von Industrie- und Gewerbeflächen ist nur für 

die Selbstvermarktung der in diesen Gebieten produzierenden und weiterverarbeitenden Betriebe zu-

lässig, wenn die Verkaufsfläche einen untergeordneten Teil der durch das Betriebsgebäude überbauten  
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Fläche einnimmt. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird im Regionalplan Mittelhessen 2010 als Vorranggebiet 

Siedlung Bestand dargestellt. Durch die Bebauungsplanänderung wird statt der bisherigen Ausweisung 

als Mischgebiet i.S.d § 6 BauNVO nun ein Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel gem. § 11 Abs. 

3 BauNVO ausgewiesen. Hierdurch werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Ansiedlung 

des Vorhabens geschaffen. Industrie- und Gewerbeflächen sind nicht betroffen. 

 

5.4-11 (Z) Soweit nach § 34 BauGB bzw. rechtsgültigen Bebauungsplänen entgegen den o. g. Zielen 

aus raumordnerischer Sicht unverträgliche Einzelhandelsvorhaben möglich wären, sind die betreffen-

den Städte und Gemeinden verpflichtet, mittels Bebauungsplänen, die gemäß § 1 Abs. 4 BauGB an die 

verbindlichen Ziele dieses Regionalplans anzupassen sind, steuernd einzugreifen und solche Bauge-

suche nach § 15 Abs. 1 BauGB zurückzustellen bzw. mittels einer Veränderungssperre gemäß § 14 

Abs. 1 BauGB zu verhindern.   

 

Das Ziel 5.4-11 wird vorliegend nicht berührt. 

 

In der Summe kann folglich festgehalten werden, dass die vorliegende Bauleitplanung an die Ziele der 

Raumordnung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB angepasst ist. 

 

1.4 Vorbereitende Bauleitplanung 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Wohratal von 1996 stellt das Plangebiet als ge-

mischte Baufläche (Bestand) dar. Da Bebauungspläne gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennut-

zungsplan zu entwickeln sind, steht die Darstellung des wirksamen Flächennutzungsplanes der vorlie-

genden Planung somit zunächst entgegen.  

Es erfolgt daher die erforderliche Änderung des Flächennutzungsplanes mit dem Planziel einer Darstel-

lung einer Sonderbaufläche im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB zur Aufstellung des Bebau-

ungsplanes. 

 

Abb. 8: Wirksamer Flächennutzungsplan der Gemeinde Wohratal 
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1.5 Verbindliche Bauleitplanung 

Für das vorliegende Plangebiet, sowie für die umgebende Bebauung liegt bereits ein rechtskräftiger 

Bebauungsplan aus dem Jahr 1995 vor. Der Bebauungsplan Nr. 7 „Wohra-Süd“ - 1. Änderung sieht für 

den Geltungsbereich ein Mischgebiet i.S.d. § 6 BauNVO vor. Im Norden grenzt ein Gewerbegebiet so-

wie im Süden eine Fläche für den Gemeinbedarf mit den Zweckbestimmungen „Öffentliche Verwaltun-

gen; hier: Gemeindeverwaltung“ sowie „kulturellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen; 

hier: Bürgerhaus“ an.  

Für das vorliegende Plangebiet sieht die 1. Änderung des Bebauungsplanes als Maß der baulichen 

Nutzung eine Grundflächenzahl (GRZ) = 0,4 sowie eine Geschossflächenzahl (GFZ) = 0,8 vor. Weiter-

hin werden in diesem Bereich eine offene Bauweise sowie eine maximal zulässige Zahl der Vollge-

schosse Z = II festgelegt. Darüber hinaus wird eine Firsthöhe mit maximal 237 m über NN festgesetzt.  

Im südlichen Bereich sieht die 1. Änderung des Bebauungsplanes ein eingeschränktes Mischgebiet mit 

den gleichen Festsetzungen vor. 

Wie eingangs beschrieben ist das vorliegende Planziel die Errichtung eines Netto-Marktes. Folglich wird 

für die bisher als Mischgebiet festgesetzte Fläche des Planvorhabens ein Sondergebiet für großflächi-

gen Einzelhandel ausgewiesen. Die Festsetzungen der vorliegenden Planung orientieren sich grund-

sätzlich an denen der 1. Änderung und ebenfalls an der angrenzenden bestehenden Bebauung und 

Nutzung im Norden und Süden, um eine städtebaulich verträgliche Ordnung für den vorliegenden Ge-

bietscharakter beizubehalten. Die Festsetzungen werden an das Vorhaben eines Netto-Marktes ange-

passt, sodass die GRZ auf 0,8 erhöht wird und somit die maximal zulässige Zahl der Vollgeschosse Z 

= I beträgt. 

Abb. 9: Bebauungsplan Nr. 7 „Wohra-Süd“ – 1. Änderung 
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1.6 Innenentwicklung und Bodenschutz 

Das Baugesetzbuch wurde 2013 mit dem Ziel geändert, die Innenentwicklung in den Städten und Ge-

meinden weiter zu stärken. Insofern ist der Vorrang der Innenentwicklung zur Verringerung der Neuin-

anspruchnahme von Flächen ausdrücklich als ein Ziel der Bauleitplanung bestimmt worden. § 1 Abs. 5 

BauGB sieht nun zusätzlich vor, dass die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der 

Innenentwicklung erfolgen soll. In den ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz wird daher in der 

Bodenschutzklausel nach § 1a Abs. 2 BauGB in Satz 4 bestimmt, dass die Notwendigkeit der Um-

wandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen begründet werden soll; dabei sollen Er-

mittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere 

Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen kön-

nen.  

Daher ist darzulegen, dass die Kommunen Bemühungen unternommen haben, vor der Neuinanspruch-

nahme von Flächen zunächst die Möglichkeiten der Innenentwicklung zu untersuchen und auszuschöp-

fen. Aufgrund der benötigten und geplanten Größe des Vorhabens stehen im Innenbereich keine adä-

quaten Flächen zur Verfügung. Nachfolgend werden Potenzialflächen im zentralen Ortsteil Wohra ab-

geprüft. Kleinteilige Baulücken (bspw. für ein Wohnbauplatz) entfallen vorliegend aufgrund des benötig-

ten Flächenbedarfes des Vorhabens. 
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Abb. 10: Standortalternativen im Gemeindegebiet  

Quelle: HLNUG Viewer (08/2025), bearbeitet 

Die Fläche 1 entspricht dem Plangebiet im Süden von Wohra mit rd. 0,6 ha. Eine Anbindung ist bereits 

durch die Halsdorfer Straße vorhanden. Durch die Lage im Bereich der Ortsdurchfahrt sowie der Anbin-

dung an die Landesstraße und der bereits vorhandenen nahegelegenen Bushaltestelle, ist der Bereich 

sehr gut erreichbar. Mit der Apotheke, dem Rathaus sowie der darin befindlichen Post-Filiale und dem 

Zahnarzt im Süden, bildet sich in diesem Bereich der Versorgungsschwerpunkt von Wohra sowie für 

die weiteren Ortsteile. Durch eine Bebauung des Plangebietes würde ein Lückenschluss zwischen den 

o.g. Nutzungen und dem Gewerbegebiet erreicht werden. Die Fläche befindet sich bereits im öffentli-

chen Eigentum. Schutzgebiete und Biotope sind nicht betroffen.  

Die Fläche 2 befindet sich im Südwesten von Wohra mit rd. 1,3 ha und ist über den Marburger Weg 

bereits erschlossen, der Ausbau der Straße besteht jedoch aktuell nur aus einem landwirtschaftlichen 

Weg. Durch die rückwärtige Lage am Ortsrand erfolgt die Zuwegung über den Ribbachweg. Dieser ist 

im Bereich des Gewerbegebietes mit einer Breite von 7 m ausgebaut. Die Gewerbegebiete im Norden 

und Süden des Ribbachweges sind mit einer Leitungsüberführung über die Straße verbunden, sodass 

1 

2 

3 
4 

5 

6 
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die maximale Höhe von Fahrzeugen zur Durchfahrt in diesem Bereich auf 4,5 m begrenzt ist. Im an-

schließenden Bereich der Wohnbebauung ist die Breite der Straße auf 5 m reduziert. Ob die Zuwegung 

zur Anlieferung eines Lebensmittelhandels ausreichend und geeignet ist, wäre zu prüfen. Die aktuelle 

Nutzung entspricht Grünland. Aufgrund der schmalen verkehrlichen Erschließung ist die Fläche unge-

eignet. 

Die Fläche 3 befindet sich im Westen von Wohra mit rd. 0,7 ha und ist über den Hainweg erschlossen. 

Die Straße ist als Wohnstraße mit rd. 6 m ausgebaut Die Fläche gehört zum östlich angrenzenden 

landwirtschaftlichen Betrieb und wird als Weideland genutzt, sodass die Fläche nicht zur Verfügung 

steht.   

Die Fläche 4 befindet sich im Zentrum von Wohra mit rd. 1,1 ha und ist über die Halsdorfer Straße sowie 

rückwärtig über die Straße Zum Bahnhof erschlossen. Die Straße Zum Bahnhof ist jedoch durch aus-

geprägte Gehölzstrukturen im Bereich angrenzend an die Fläche gesäumt. Diese befindet sich ausge-

hen von der Halsdorfer Straße im rückwärtigen Bereich der bereits bestehenden Bebauung. Angren-

zend im Westen der Fläche befindet sich die Grundschule Wohra. Die Flächen selbst gehören zu den 

ebenfalls angrenzenden landwirtschaftlichen Betrieben bzw. der Hofreite. Aufgrund des Zuschnitts der 

Grundstücke in Verbindung mit der Anfahrbarkeit und dem potenziellen Gefahrenbereich durch die 

Schule ist die Fläche für das Vorhaben nicht geeignet. 

Die Fläche 5 befindet sich im Osten von Wohra mit rd. 0,7 ha und ist lediglich über einen landwirtschaft-

lichen Weg erschlossen. Im Osten grenzt die Wohra an, sodass die Fläche vollständig im Überschwem-

mungsgebiet der Wohra liegt und somit eine Bebauung gemäß HWG ausgeschlossen ist. 

Die Fläche 6 befindet sich im Südosten von Wohra mit rd. 2,5 ha und ist lediglich über einen landwirt-

schaftlichen Weg erschlossen. Die Fläche wird aktuell als Ackerfläche genutzt und ist im Westen und 

Norden von Wohnbebauung umgeben. Aufgrund der Lage im Wohngebiet sowie der fehlenden Erschlie-

ßung durch den ÖPNV eignet sich die Fläche nicht für den großflächigen Einzelhandel. Die Nähe zur 

Wohnbebauung wäre nur für den durch die Landesstraße 3073 vom Rest des Ortsteils abgeschnittenen 

wirkenden östlichen Teil von Wohra gegeben. Aufgrund keiner direkten Zuwegung zur Landesstraße 

würde die Zuwegung über ein Netz von Wohnstraßen erfolgen. Dies ist aus Lärmschutzgründen zu 

vermeiden. 

Es lässt sich zusammenfassen, dass das Plangebiet für die geplante Nutzung großflächiger Lebensmit-

teleinzelhandel aufgrund der zentralen Lage an der L3073, mit entsprechender Infrastruktur und Er-

schließung, die beste Lage im zentralen Ortsteil von Wohratal darstellt. An dem Standort sind keine 

immissionsschutzrechtlichen Konflikte zu erwarten. Zudem ist er städtebaulich bereits durch die umlie-

genden Einzelhandels- und gewerblichen Nutzungen geprägt. Die geprüften Alternativstandorte im 

Ortsteil Wohra stellten keine geeigneten Alternativen für eine Entwicklung in der geplanten Größenord-

nung dar. 

 

1.7 Änderungen zum Entwurf 

Aufgrund der Auswertungen der Stellungnahmen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öf-

fentlichkeit und der Behörden eingegangen sind, aktuellen gesetzlichen Vorgaben und den abschlie-

ßenden Eingriffs-Ausgleichsplanung haben sich für die vorliegende Bauleitplanung Änderungen erge-

ben, die in erster Linie die Ausgleichsmaßnahme naturschutzrechtlicher Ausgleichsmaßnahme umfas-

sen, aber auch geringfügige Änderungen an dem Sondergebiet. Die Änderungen zur Entwurfsoffenlage 

werden nachfolgend aufgeführt: 

1. Das durch den Eingriff verursachte naturschutzrechtliche Defizit wurde in Höhe von rund 33.000 

Biotopwertpunkten ermittelt. Der Ausgleich des Defizits erfolgt durch den Ankauf einer 
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forstlichen Ökokontomaßnahme „dauerhafte Nutzungseinstellung im Wald“ (System-Aktenzei-

chen N/21.02/2024-0427“) im Revier Mellnau des zuständigen Forstamtes Burgwald. 

2. Anpassungen an den Baugrenzen im westlichen Bereich. 

3. Aufnahme eines Hinweises zur Lage im Trinkwasserschutzgebiet „WSG Wohratal-Stadtallen-

dorf“, Zone IIIB 

 

1.8 Verfahrensart und -stand 

Die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans erfolgt im zweistufigen Regelverfahren mit Umwelt-

prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB. 

 

Aufstellungsbeschluss gemäß  

§ 2 Abs.1 BauGB  

10.06.2025 

Bekanntmachung: 24.10.2025 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 

§ 3 Abs. 1 BauGB 

27.10.2025 – 28.11.2025 

Bekanntmachung: 24.10.2025 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 

öffentlicher Belange gemäß  

§ 4 Abs. 1 BauGB 

Anschreiben: 24.10.2025 

Frist analog § 3 Abs. 1 BauGB 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 

§ 3 Abs. 2 BauGB  

06.07.2026 – 07.08.2026 

Bekanntmachung: 03.07.2026 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 

öffentlicher Belange gemäß  

§ 4 Abs. 2 BauGB  

Anschreiben: 03.07.2026 

Frist analog § 3 Abs. 3 BauGB 

Feststellungsbeschluss gemäß  

§ 6 Abs. 6 BauGB 

__.__.____ 

 

Die öffentlichen Bekanntmachungen erfolgen gemäß § 6 der Hauptsatzung der Gemeinde Wohratal ortsüblich 

über den Aushang in dem dafür eingerichteten Bekanntmachungskasten an der nördlichen Außenwand des Bür-

gerhauses zwischen den Ortsteilen Halsdorf und Wohra (Halsdorfer Straße 56 am Haupteingang). 

Zusätzlich zur ortsüblichen Bekanntmachung wird im monatlich erscheinenden Blättchen der Gemeinde am 

09.11.2025 auf die zu dem Zeitpunkt laufende Beteiligung hingewiesen. 

 

 

2. Städtebauliche Konzeption  

Die Begründungspflicht der Planung hat im Wesentlichen zwei Zielsetzungen, die in der Rechtspre-

chung wie folgt umschrieben werden: Die Begründungspflicht soll als zwingende Verfahrensvorschrift 

sicherstellen, dass die städtebauliche Rechtfertigung und Erforderlichkeit sowie die Grundlagen der Ab-

wägung in ihren zentralen Punkten dargestellt werden, um eine effektive Rechtskontrolle des Plans zu 

ermöglichen. Daneben soll die Begründung die Festsetzungen des Plans verdeutlichen und Hilfe für 

ihre Auslegung sein.  
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Nach § 2a Satz 1 BauGB hat die Begründung die „Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswirkungen“ des 

Bebauungsplans darzulegen. Diese Darlegungen haben die tragenden Elemente der Plankonzeption 

zu erfassen, insbesondere auch solche, die einer speziellen städtebaulichen Rechtfertigung bedürfen.  

Im Anschluss werden daher zunächst die städtebaulichen Aspekte der Planung i.V.m. der planerischen 

Gesamtkonzeption erläutert, während in den nachfolgenden Kapiteln dann die textlichen und zeichne-

rischen Festsetzungen explizit begründet werden. 

 

 

 

 

 

Abb. 11: Plankonzept (unverbindlich) 

Das Planziel des vorliegenden Bebauungspla-

nes besteht in der Ausweisung eines Sonderge-

bietes mit der Zweckbestimmung großflächiger 

Einzelhandel i.S.d. § 11 Abs. 3 BauNVO (Netto-

Markt). Insgesamt soll die Fläche anhand des 

vorliegenden Bebauungsplanes sich am umlie-

genden Bestand orientieren und die Integration 

eines Netto-Marktes bauplanungsrechtlich vor-

bereitet werden. Das Vorhaben wird aus versor-

gungstechnischen Gründen als sinnvoll erach-

tet. Die Erschließung erfolgt über einen An-

schluss an die Halsdorfer Straße, welche be-

reits entsprechend ausgebaut ist und als 

überörtliche Verbindungsachse südlich des 

Plangebietes in die Landstraße L 3073 mündet.  

 

Das Maß der baulichen Nutzung orientiert sich 

zum einen an den Erfordernissen des Marktes 

sowie der umgebenden Bebauung und wird in der Höhe begrenzt. Neben dem erforderlichen Vollge-

schoss für den Markt wird eine maximale Oberkante des Gebäudes (OKGeb.) in Kontext des vorhande-

nen Geländes gemäß der Nutzungsschablone auf der Plankarte festgesetzt.  

Die in den Bebauungsplan integrierte Orts- und Gestaltungssatzung greift vorhandene gestalterische 

Elemente der bebauten Ortslage auf, sodass sich die geplante Bebauung in den bestehenden Sied-

lungskörper einfügt. Zusätzlich werden die bauordnungsrechtlichen Gestaltungsvorschriften bezüglich 

der Gebäudegestalt, Dachgestaltung, Einfriedungen sowie der Grundstücksfreiflächen, aufgrund der 

Lage und angrenzenden Nutzungen angepasst.  

 

Nachrichtliche Übernahme (gemäß § 5 Abs. 4 BauGB), Hinweise und Empfehlungen verschiedener Träger 

öffentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung usw.) 

beachtet werden müssen. 

Kreisausschuss des LK Marburg-Biedenkopf (11.12.2025) FD Kreisentwicklung und Klimaschutz 

Ladeinfrastruktur für E-Autos:  
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Zu beachten ist die zu leistende Ladeinfrastruktur. die nach dem Gesetz zum Aufbau einer gebäudeintegrierten 

Lade- und Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität" (Gebinde-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz - GEIG) zu 

beachten ist.  

§ 7 GEIG - Zu errichtende Nichtwohngebäude mit mehr als zehn Stellplätzen.  

Wer ein Nichtwohngebäude errichtet. dass über mehr als zehn Stellplätze innerhalb des Gebäudes oder 

über mehr als zehn an das Gebäude angrenzende Stellplätze verfügt. hat dafür zu sorgen, dass  

1. mindestens jeder fünfte Stellplatz mit der Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität ausge-

stattet ist  

und  

2. zusätzlich mindestens ein Ladepunkt errichtet werden ist. 

 

Zudem wird für die Planung des Einkaufsmarktes angeregt. sichere Radabstellanlagen anzubieten, um so auch 

das Einkaufen mit dem Fahrrad attraktiver zu machen. 

 

 

 

3. Verkehrliche Erschließung und Anbindung 

Ausgehend von der bestehenden Halsdorfer Straße im Bereich der Apotheke kann die Erschließung für 

das Sondergebiet durch den vorliegenden Bebauungsplan erfolgen. 

Auch über den ÖPNV weist das Plangebiet eine gute Erreichbarkeit auf. Südlich des Geltungsbereiches 

in rd. 150 m fußläufiger Entfernung, wird das Plangebiet über die Bushaltestelle „Wohratal-Wohra Bür-

gerhaus“ durch die Buslinie 70 und 73 angefahren. Das Plangebiet ist somit an das Netz des öffentlichen 

Nahverkehrs angebunden und weist auch unter dem Aspekt der Versorgung des gesamten Stadtgebie-

tes eine gute Mobilität auf. Weiterhin besteht auch regional eine gute Anbindung in die Nachbarkommu-

nen, da die Landessstraße L 3073 eine überkommunale Nord-Süd-Achse darstellt, an die die Halsdorfer 

Straße im Süden unmittelbar anknüpft. Zudem ist das Plangebiet fußläufig und für den Radverkehr gut 

erreichbar.  

Nachrichtliche Übernahme (gemäß § 5 Abs. 4 BauGB), Hinweise und Empfehlungen verschiedener Träger 

öffentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung usw.) 

beachtet werden müssen. 

Hessen Mobil, Dillenburg (12.11.2025)  

Die Planunterlagen enthalten keine verkehrlichen Nachweise zur erwarteten Erzeugung und Verteilung des Ver-

kehrs aus dem Plangebiet. 

Ich gehe zunächst davon aus, dass der ausgebaute, vorfahrtgeregelte Knoten L 3073/Halsdorfer Straße die zu-

sätzlichen Verkehre befriedigend abwickeln können wird. Auf der Landesstraße ist ein Linksabbiegestreifen einge-

richtet. In der Einmündung der Halsdorfer Straße sind eine Rechtsausfahrhilfe mit Dreiecksinsel für KFZ von der L 

3073 sowie ein Tropfen angeordnet. 

Stellt sich infolge des Bebauungsplanes an dem Knoten dennoch ein Verkehrsgeschehen ein, dass zusätzliche 

verkehrliche oder bauliche Maßnahmen für die Sicherheit und die Leichtigkeit des Verkehrs auf der L 3073 erfordert, 

hat die Gemeinde diese in einvernehmlicher Abstimmung mit mir zu ihren Lasten durchzuführen. 

 

Nachrichtliche Übernahme (gemäß § 5 Abs. 4 BauGB), Hinweise und Empfehlungen verschiedener Träger 

öffentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung usw.) 

beachtet werden müssen. 

LK Marburg-Biedenkopf, Fachdienst Kreisentwicklung und Klimaschutz, Team Radverkehr (11.12.2025): 

Für die Planung des Einkaufsmarktes wird angeregt, sichere Radabstellanlagen anzubieten, um so auch das Ein-

kaufen mit dem Fahrrad attraktiver zu machen. 
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4. Inhalt und Darstellungen der Flächennutzungsplanänderung 

Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die so-

zialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künf-

tigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende so-

zialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt 

zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz 

und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung fördern sowie die städtebauliche 

Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Zur Ausführung 

dieser Grundnormen und zur Sicherung der angestrebten städtebaulich geordneten Entwicklung sind in 

Ausführung des § 1 Abs. 3 BauGB die im Folgenden erläuterten zeichnerischen und textlichen Festset-

zungen in den Bebauungsplan aufgenommen worden.  

Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 7 „Wohra Süd“ – 2. Änderung und Erweiterung werden für 

seinen Geltungsbereich die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 7 „Wohra Süd“ – 1. Änderung aus 

dem Jahr 1995 durch die Festsetzungen der vorliegenden 2. Änderung des Bebauungsplanes ersetzt. 

Der Bebauungsplan weist für das Plangebiet gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 Abs. 3 Nr. 2 

BauNVO ein Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Großflächiger Einzelhandel“ aus. Der 

wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Wohratal stellt das Plangebiet als gemischte Baufläche 

(Bestand) dar. Da Bebauungspläne gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwi-

ckeln sind, stehen die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanes „Wohra Süd“ – 2. Änderung und 

Erweiterung den Darstellungen des Flächennutzungsplanes zunächst entgegen. 

Der Flächennutzungsplan wird daher gemäß § 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB im Parallelverfahren zur Aufstel-

lung des Bebauungsplanes geändert. Planziel der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung ist ge-

mäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO die Darstellung von Sonderbauflächen. 

 

 

5. Berücksichtigung umweltschützender Belange 

5.1 Umweltprüfung und Umweltbericht 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Anpassung des Baugesetzbuches an die EU-Richtlinien (EAG Bau, 

BGBl. I S.1359) am 20.07.2004 ist die Notwendigkeit zur Aufnahme eines Umweltberichtes in die Be-

gründung zum Bebauungsplan eingeführt worden (§ 2a BauGB). Darin sollen die im Rahmen der Um-

weltprüfung ermittelten Belange des Umweltschutzes systematisch zusammengetragen und bewertet 

werden. Im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung wird daher ein Umweltbericht erarbeitet, dessen In-

halt entsprechend der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB aufbereitet wird. Nach § 2a BauGB ist der 

Umweltbericht Teil der Begründung zum Bebauungsplan und unterliegt damit den gleichen Verfahrens-

schritten wie die Begründung an sich (u.a. Öffentlichkeitsbeteiligung und Beteiligung der Träger öffent-

licher Belange). Die Ergebnisse des Umweltberichts und die eingegangenen Anregungen und Hinweise 

sind in der abschließenden bauleitplanerischen Abwägung entsprechend zu berücksichtigen. Um Dop-

pelungen zu vermeiden, wurden die für die Abarbeitung der Eingriffsregelung notwendigen zusätzlichen 

Inhalte, die als Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 

gleichberechtigt in die bauleitplanerische Abwägung einzustellen sind, in den Umweltbericht integriert. 

Da sowohl Flächennutzungspläne als auch Bebauungspläne einer Umweltprüfung bedürfen, wird auf 

die Abschichtungsregelung verwiesen. 

Der § 2 Abs.4 Satz 5 BauGB legt fest, dass die Umweltprüfung im Bauleitplanverfahren – wenn und 

soweit eine Umweltprüfung bereits auf einer anderen Planungsstufe durchgeführt wird oder ist – auf 

zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen beschränkt werden soll. Dabei ist es nicht 
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maßgeblich, ob die Planungen auf den verschiedenen Ebenen der Planungshierarchie zeitlich nachei-

nander oder ggf. zeitgleich durchgeführt werden (z.B. Parallelverfahren nach § 8 Abs.3 Satz 1 BauGB). 

Die Abschichtungsmöglichkeit beschränkt sich ferner nicht darauf, dass eine Umweltprüfung auf der in 

der Planungshierarchie höherrangigen Planungsebene zur Abschichtung der Umweltprüfung auf der 

nachgeordneten Planungsebene genutzt werden kann, sondern gilt auch umgekehrt. Der Umweltbericht 

des Bebauungsplanes gilt daher auch für die Änderung des Flächennutzungsplanes. 

Der Umweltbericht liegt als Anlage bei, auf die dortigen Ausführungen wird entsprechend verwiesen. 

 

5.2 Eingriffs- und Ausgleichplanung 

Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB sind die Belange von Natur und Landschaft sowie die Vermeidung und der 

Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs-

fähigkeit des Naturhaushaltes in die Bauleitplanung einzustellen und in der Abwägung zu berücksichti-

gen. Der Ausgleich erfolgt durch geeignete Festsetzungen als Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich 

oder die Zuordnung von Ökokontomaßnahmen. Alternativ können auch vertragliche Vereinbarungen 

nach § 11 BauGB getroffen werden.  

Die Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung wurde in Vorbereitung der Entwurfsoffenlage erarbeitet und ist 

Teil des Umweltberichtes. Der durch den Bebauungsplan vorbereitete Eingriff in Natur und Landschaft 

wird über den Ankauf einer forstlichen Ökokontomaßnahme vom Forstamt Burgwald ausgeglichen. Da-

bei handelt es sich um eine anerkannte Ökokontomaßnahme mit dem Ziel „dauerhafte Nutzungseinstel-

lung im Wald“ (System-Aktenzeichen N/21.02/2024-0427) im Revier Mellnau. Die Maßnahme umfasst 

einen Ausgleich von rd. 33.000 Biotopwertpunkten. 

 

5.3 Artenschutzrechtliche Belange 

Derzeit wird ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag parallel zum Planverfahren durch ein Fachbüro er-

stellt. Dabei wurde ein erster Ergebnisbericht bereits erarbeitet und lag zur Frühzeitigen Beteiligung mit 

aus. Der finalisierte artenschutzrechtliche Fachbeitrag liegt nun zur Entwurfsoffenlage als Gutachten mit 

aus.  

Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag wurde parallel zum Bauleitplanverfahren durch ein Fachbüro er-

arbeitet und ist nun als Gutachten Bestandteil der Entwurfsoffenlage. Der faunistische Fachbeitrag ist 

als Anhang dem Umweltbericht beigefügt. 

Artenschutzrechtliche Konflikte werden durch die vorliegende Planung im Ergebnis nicht vorbereitet. 

 

6. Klimaschutz und Klimaanpassung 

Im vorliegenden Bebauungsplan werden Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung fest-

gesetzt. Zum Klimaschutz ist primär die Festsetzung zur Installation von Photovoltaik und/oder Solar-

thermieanlagen zu benennen. Durch die Anlagen erneuerbarer Energien kann im Kontext des räumli-

chen Geltungsbereiches ein Beitrag zum Entgegenwirken des Klimawandels geleistet werden. Maß-

nahmen der Klimaanpassung tragen dabei zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels bei. Sie 

sind meist multifunktional. Im Bebauungsplan sind hierzu folgende Festsetzungen zuzuordnen:  

- die Begrenzung der Versiegelung durch die Festsetzung der GRZ,  

- der wasserdurchlässige Aufbau der Oberflächen von Parkplätzen, Gehwegen etc.,  

- die gärtnerische Gestaltung der Grundstücksfreiflächen, 

- der Ausschluss flächiger Schottergärten,  
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Insgesamt kann hierdurch das Grünvolumen im Gebiet erhöht und die Versiegelung des Bodens be-

grenzt werden. Hierdurch wird der naturnahe Wasserkreislauf trotz des Eingriffs möglichst wenig beein-

trächtigt. Das Anpflanzen und die Grünstrukturen sowie die gebäudebezogene Begrünung tragen mit 

der Verdunstungskühle der Pflanzen zur Absenkung der Lufttemperatur in ihrer Umgebung und zur 

Verschattung bei.  

 

 

7. Wasserwirtschaft und Grundwasserschutz  

In Anlehnung an die Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von wasserwirtschaftlichen Belangen in der Bau-

leitplanung vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz vom Oktober 2024 wird die Wasserversorgung und Schonung der Grundwasservorkommen, Ab-

wasserbeseitigung und Abflussregelung im Bebauungsplan wie folgt behandelt: 

 

7.1 Hochwasserschutz 

Überschwemmungsgebiete 

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet oder über-

schwemmungsgefährdeten Gebiet (Risikogebiet). 

 

Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten  

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem amtlich festgesetzten Risikogebiet außerhalb von Über-

schwemmungsgebieten gemäß § 78b WHG. 

 

7.2 Wasserversorgung  

Bedarfsermittlung 

Im Plangebiet entsteht ein Wasserbedarf für voraussichtlich einen Lebensmittelmarkt. Die abschlie-

ßende Anzahl und Art der Nutzungen wird über den Bebauungsplan nicht festgelegt, so dass auch der 

abschließende Bedarf an Trinkwasser in der jetzigen Planphase nicht quantifiziert werden kann. Im 

Zuge der weiteren Erschließungsplanung ist der Bedarf abschließend zu ermitteln. Gleiches gilt auch 

für die Bereitstellung der Löschwasserversorgung. Grundsätzlich besteht ein Anschluss an das vorhan-

dene Ortsnetz.  

 

Wassersparnachweis 

Der Nachweis kann auf Ebene der Bauleitplanung nur indirekt erfolgen. Weitere Wassersparnachweise 

sind im Rahmen der nachfolgenden Ausführungsebene zu beachten.  

 

Deckungsnachweis 

Aufgrund der Lage des Plangebietes angrenzend an die Ortslage geht die Kommune davon aus, dass 

die Trinkwasserversorgung aufgrund der vorhandenen Leitungen gedeckt werden kann. Innerhalb des 

Plangebiets sind die Leitungen (Leitung und Hausanschlüsse) neu zu verlegen. 

 

Technische Anlagen 

Die technischen Anlagen zur Wasserversorgung müssen neu verlegt werden (Leitung und Hausan-

schlüsse). 
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7.3 Grundwasserschutz 

Schutz des Grundwassers 

Bei der Befestigung der Gehwege und Pkw-Stellplätze sollte auf eine wasserdurchlässige Weise ge-

achtet werden, so dass das auf diesen Flächen anfallende Niederschlagswasser, wie bisher, versickern 

kann. Diese Befestigungsart dient dem Schutz des Grundwassers. Dies wird auch festgesetzt. Darüber 

hinaus wird über die Festsetzung zu den Grundstücksfreiflächen eine Durchgrünung des Plangebietes 

gewährleistet, sodass auch die Versickerung von Niederschlagswasser begünstigt wird. 

 

Nachrichtliche Übernahme (gemäß § 5 Abs. 4 BauGB), Hinweise und Empfehlungen verschiedener Träger 

öffentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung usw.) 

beachtet werden müssen. 

Kreisausschuss Marburg-Biedenkopf, FD Wasser- und Bodenschutz (11.12.2025): 

Das Einleiten des auf den versiegelten Flächen anfallenden und gesammelten Niederschlagswassers in den Un-

tergrund (ins Grundwasser) oder in anliegende oberirdische Gewässer bedarf gem. §§ 8 ff. des Wasserhaushalts-

gesetzes (WHG) einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Diese ist beim Fachdienst Wasser- und Bodenschutz, der Un-

teren Wasserbehörde beim Landkreis zu beantragen. Niederschlagswasser soll grundsätzlich von der Person, bei 

der es anfällt, verwertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen. 

Ferner sind für den Nachweis der Unschädlichkeit der Einleitung die technischen Regelwerke DWA-117 (Bemes-

sung von Regenrückhalteräumen (für RBB)), A 138-1 (Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung 

von Niederschlagswasser) sowie M 153 (Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser) oder A 102 

(Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen zur Einleitung in Oberflächengewäs-

ser) anzuwenden. Die Berechnungen sind mitsamt Freiflächen- und Entwässerungsplänen den Antragsunterlagen 

beizufügen. 

 

Lage des Vorhabens im Wasserschutzgebiet / Heilquellenschutzgebiet  

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Schutzzone IIIB des Trinkwasserschutzgebietes WSG Wohr-

atal-Stadtallendorf. Die entsprechenden Ge- und Verbote sind zu beachten. Heilquellenschutzgebiete 

sind nicht betroffen.  

 

Nachrichtliche Übernahme (gemäß § 5 Abs. 4 BauGB), Hinweise und Empfehlungen verschiedener Träger 

öffentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung usw.) 

beachtet werden müssen. 

Kreisausschuss des LK Marburg-Biedenkopf (11.12.2025)  

Das Vorhaben befindet sich in der Zone IIIB des Trinkwasserschutzgebietes der Gewinnungsanlage Wohratal & 

Stadtallendorf (WSG-ID 534-001). Die Ver- und Gebote der dazu erlassenen Schutzgebietsverordnung (StAnz. 

48/1987 S. 2373) stehen dem Vorhaben nicht grundsätzlich entgegen. sind jedoch zu beachten. 

 
Regierungspräsidium Gießen, Dez. 41.1 (27.11.2025)  
Das Plangebiet befindet sich in der Zone III B des festgesetzten Wasserschutzgebiets für die Gewinnungsanlagen 

der Wasserwerke Wohratal & Stadtallendorf. Die entsprechende Verordnung vom 02.11.1987 (StAnz. 48/1987 S. 

2373), geändert durch Verordnung vom 09.11.2005 (StAnz. 51/2005, S. 4678) ist zu beachten. 

 

Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke (27.11.2025)   

Der gesamte räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist Schutzgebiet für Grund- und Quellwasserge-

winnung (GW) und befindet sich in der Schutzzone III B der Wasserwerke Wohratal und Stadtallendorf des Zweck-

verbandes Mittelhessische Wasserwerke.  
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Die in der Schutzzone III B verbotenen Handlungen und Nutzungen sind in § 4 der „Verordnung zum Schutz der 

Trinkwassergewinnungsanlagen der Wasserwerke Wohratal und Stadtallendorf des Zweckverbandes Mittelhessi-

sche Wasserwerke, Landkreis Marburg-Biedenkopf vom 2. November 1987“ - siehe Staatsanzeiger für da Land 

Hessen Nr. 48/1987, Seiten 2373 - 2378 - aufgeführt. 

 

Verminderung der Grundwasserneubildung 

Die gesetzlichen Vorgaben des § 55 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in Verbindung mit § 37 Hes-

sisches Wassergesetz (HWG) zur Regelung der Flächenversiegelung und der Verwertung und Versi-

ckerung des Niederschlagswassers sind im Rahmen der nachfolgenden Planungsebenen (Erschlie-

ßungsplanung, Baugenehmigungsverfahren und Bauausführung) zu berücksichtigen.  

Niederschlagswasser nicht begrünter Dachflächen ist zu sammeln und auf dem Grundstück zu verwer-

ten (z.B. zur Gartenbewässerung), sofern wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht ent-

gegenstehen.  

 

Versickerung von Niederschlagswasser 

Durch die Festsetzung zur Befestigung der Gehwege und Pkw-Stellplätze in wasserdurchlässiger 

Weise, kann das auf diesen Flächen anfallende Niederschlagswasser, wie bisher, versickern. 

Bei der Auswahl der geeigneten Versickerungsmethode ist neben den konkreten örtlichen Verhältnissen 

auf dem Grundstück der Schutz des Grundwassers zu beachten. Bei oberflächennahem Grundwasser 

oder auf einem Grundstück in einer Wasserschutzzone, ist auf eine Versickerung von Wasser, welches 

von Stellplätzen oder Fahrwegen abfließt, in der Regel zu verzichten bzw. ist eine Versickerung sogar 

verboten. Für die vorliegende Planung wird daher im Vorfeld des Bauantrages die Erstellung eines Bau-

grundgutachtens empfohlen.  

 

Nachrichtliche Übernahme (gemäß § 5 Abs. 4 BauGB), Hinweise und Empfehlungen verschiedener Träger 

öffentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung usw.) 

beachtet werden müssen. 

Kreisausschuss des LK Marburg-Biedenkopf, FD Wasser- und Bodenschutz (11.12.2025)  

Das Einleiten des auf den versiegelten Flächen anfallenden und gesammelten Niederschlagswassers in den Un-

tergrund (ins Grundwasser) oder in anliegende oberirdische Gewässer bedarf gem. §§ 8 ff. des Wasserhaushalts-

gesetzes (WHG) einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Diese ist beim Fachdienst Wasser- und Bodenschutz. der 

Unteren Wasserbehörde beim Landkreis zu beantragen. Niederschlagswasser soll grundsätzlich von der Person, 

bei der es anfällt. verwertet werden. wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenste-

hen.  

Ferner sind für den Nachweis der Unschädlichkeit der Einleitung die technischen Regelwerke DWA- A 117 (Be-

messung von Regenrückhalteräumen (für RRB)), A 138-1 (Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versicke-

rung von Niederschlagswasser) sowie M 153 (Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser) oder A 

102 (Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen zur Einleitung in Oberflächen-

gewässer) anzuwenden. Die Berechnungen sind mitsamt Freiflächen- und Entwässerungsplänen den Antragsun-

terlagen beizufügen. 

 

 

Vermeidung von Vernässungs- und Setzungsschäden 

Zu dieser Thematik liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt keine Informationen vor.  
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Lage im Einflussbereich eines Grundwasserbewirtschaftungsplanes 

Zu dieser Thematik liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt keine Informationen vor.  

 

Bemessungsgrundwasserstände 

Zu dieser Thematik liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt keine Informationen vor.  

 

Bauwerke im Grundwasser 

Zu dieser Thematik liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt keine Informationen vor.  

 

Nachrichtliche Übernahme (gemäß § 5 Abs. 4 BauGB), Hinweise und Empfehlungen verschiedener Träger 

öffentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung usw.) 

beachtet werden müssen. 

Regierungspräsidium Gießen, Dez. 41.1 (27.11.2025) 

Sofern für das Vorhaben eine Grundwasserhaltung erforderlich wird, oder durch die Tiefbauarbeiten ein Auf-

stauen, Absenken und Umleiten des Grundwassers bewirkt wird, ist hierfür ggf. eine wasserrechtliche Erlaubnis 

durch die zuständige Wasserbehörde erforderlich.  

Sofern im Rahmen der Verwirklichung des Planes Erdaufschlüsse hergestellt wer- den, die sich unmittelbar oder 

mittelbar auf die Bewegung, die Höhe oder die Beschaffenheit des Grundwassers auswirken können, ist die An-

zeigepflicht nach § 49 Abs. 1 WHG zu beachten.  

Sofern im Rahmen der Verwirklichung des Planes Grundwasser unbeabsichtigt erschlossen wird, ist dies der zu-

ständigen Behörde gemäß § 49 Abs. 2 WHG unverzüglich anzuzeigen.  

Sofern im Rahmen der Verwirklichung des Planes Tiefeneingriffe vorgesehen werden (insb. geothermische Anla-

gen), so kann hierfür ggf. ebenfalls eine wasserrechtliche Erlaubnis durch die zuständige Wasserbehörde erfor-

derlich sein. 

 

Landesgrundwassermessstellen/-dienst   

Es befinden sich keine Landesgrundwassermessstellen im Plangebiet. 

 

7.4 Schutz oberirdischer Gewässer 

Gewässerrandstreifen 

Es befinden sich keine Gewässerrandstreifen innerhalb des Geltungsbereiches.  

Gewässerentwicklungsflächen 

Zu dieser Thematik liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt keine Informationen vor.  

 

Darstellung oberirdischer Gewässer und Entwässerungsgräben  

Es befinden sich keine Gewässer innerhalb des Geltungsbereiches.  

 

Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern 

Es befinden sich keine entsprechenden Anlagen im Plangebiet. 

 

7.5 Abwasserbeseitigung 

Gesicherte Erschließung 
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Die Erschließung erfolgt im Anschluss an die Halsdorfer Straße und die darin vorhandenen Leitungen. 

Parallel zum Bebauungsplan erfolgt eine Erschließungsplanung durch ein Ingenieurbüro.  

Gemäß der Stellungnahme von Hessen Mobil im Rahmen der Frühzeitigen Behördenbeteiligung wurde 

die Erschließung als gesichert gemeldet. 

 

Anforderungen an die Abwasserbeseitigung 

Zu dieser Thematik liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt keine Informationen vor.  

 

Leistungsfähigkeit der Abwasseranlagen 

Hierzu liegen aktuell keine Hinweise vor. Im weiteren Verfahren überprüft die Gemeinde die Leistungs-

fähigkeit der vorhandenen Abwasseranlagen. 

 

Reduzierung der Abwassermenge 

Durch die Festsetzungen und Hinweise zur Versickerung von Niederschlagswasser kann die Abwas-

sermenge verringert werden. Die im Bebauungsplan festgesetzten textlichen Festsetzungen tragen zu-

sätzlich zu einem schonenden Grundwasserumgang und somit zur Reduzierung der Abwassermenge 

bei. 

 

Versickerung des Niederschlagswassers 

Die im Bebauungsplan festgesetzten textlichen Festsetzungen ermöglichen eine Versickerung und tra-

gen somit zu einem schonenden Grundwasserumgang bei.  

 

Entwässerung im Trennsystem 

Parallel zum Bebauungsplan erfolgt eine Erschließungsplanung durch ein Ingenieurbüro.  

 

Kosten und Zeitplan 

Zum jetzigen Planungszeitpunkt können hierzu keine Aussagen getroffen werden. 

 

7.6 Abflussregelung 

Abflussverhältnisse im Gewässer 

Im Plangebiet befinden sich keine Vorfluter, so dass die Abflussregelung durch die vorliegende Bauleit-

planung nicht beeinträchtigt wird. 

 

Hochwasserschutz 

Maßnahmen des Hochwasserschutzes sind in diesem Bereich nicht vorgesehen. 

 

Erforderliche Hochwasserschutzmaßnahmen 

Entfällt. 

 

Vermeidung der Versiegelung bzw. Entsiegelung von Flächen 
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Die im Bebauungsplan festgesetzten textlichen Festsetzungen tragen zu einem schonenden Grund-

wasserumgang und somit zur Reduzierung der Abwassermenge bei. Eine Entsiegelung von Flächen 

kann im Plangebiet nicht erfolgen.  

 

Starkregen 

In der Starkregenhinweiskarte des Landes Hessen ist der vorliegende Bereich des Plangebietes im 

Index als hoch bewertet. Im Vulnerabilitäts-Index ist die Vulnerabilität als nicht erhöht gekennzeichnet.  

 

Abb. 12: Starkregenviewer Hessen, HLNUG (Abruf 19.08.2025)  

 

Der Topografie folgend wird die Fließrichtung zum tiefsten Punkt an der westlichen Grenze des Plan-

gebietes hin dargestellt. Im Bereich der Straße und im Norden des Plangebietes wird ein Fließpfad 

dargestellt. Bei einer kompletten Bebauung des Plangebietes ist aufgrund dieser Vorgaben auf die mög-

liche Fließrichtung bei Starkregenereignissen zu achten und die Freiflächengestaltung entsprechend 

auszurichten.  

Auch im Zuge der nachfolgenden Erschließungs- und Infrastrukturplanung sind auf die oben genannten 

Parameter beziehungsweise Kartendarstellungen zu achten. Hier kommt besonders dem Entwässe-

rungskonzept im Rahmen der einzelnen Bauanträge eine besondere Bedeutung zu. Parallel zum Be-

bauungsplan erfolgt eine Erschließungsplanung durch ein Ingenieurbüro. 

 

 

Nachrichtliche Übernahme (gemäß § 5 Abs. 4 BauGB), Hinweise und Empfehlungen verschiedener Träger 

öffentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung usw.) 

beachtet werden müssen. 

Kreisausschuss LK Marburg-Biedenkopf (11.12.2025): 

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich Fließpfade. Das Gefahrenpotenzial, das durch Starkregen hervor-

geht, ist zu beachten und eine starkregenangepasste Bauweise zu empfehlen. 

 

Im Zuge der Klimaanpassung ist die Zunahme von Starkregenereignissen in Deutschland zu beachten und die 

Gefahr von Überflutung durch Starkregen zu berücksichtigen. Das Planungsgebiet liegt nach dem Starkregenvie-

wer Hessen. HLNUG. in einer exponierten Lage eines Fließpfades. Die Anpassung der Freiflächen ist entsprechend 

in der Planung zu berücksichtigen. 
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8. Altlastenverdächtige Flächen, Baugrund, vorsorgender Bodenschutz  

Altlasten 

Der Gemeinde Wohratal sind derzeit keine Informationen hinsichtlich des Vorkommens von Altlasten im 

Plangebiet bekannt.  

 

Baugrund 

Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. DIN 4020, DIN 

EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. Es wurde bereits eine objektbezogene Baugrundun-

tersuchung im Bereich des Plangebietes durchgeführt. Somit liegen Aussagen, Bewertungen und Emp-

fehlungen für den Boden im Geltungsbereich vor. Das Dokument liegt als Anlage zur Begründung bei.  

 

Vorsorgender Bodenschutz 

Nachfolgend werden verschiedene Empfehlungen zum vorsorgenden Bodenschutz aufgeführt, die als 

Hinweise für die Planungsebenen der Bauausführung und Erschließungsplanung vom Bauherrn / Vor-

habenträger zu beachten sind: 

 

1. Maßnahmen zum Bodenschutz bei der Baudurchführung, beispielsweise Schutz des Mutterbodens nach 

§ 202 BauGB. Von stark belasteten / befahrenen Bereichen ist zuvor der Oberboden abzutragen. 

2. Vermeidung von Bodenverdichtungen durch Aufrechterhaltung eines durchgängigen Porensystems bis in den 

Unterboden, d.h. Erhaltung des Infiltrationsvermögen. Bei verdichtungsempfindlichen Böden (Feuchte) und 

Böden mit einem hohen Funktionserfüllungsgrad hat die Belastung des Bodens so gering wie möglich zu 

erfolgen, d.h. ggf. der Einsatz von Baggermatten / breiten Rädern / Kettenlaufwerken etc. und die Berücksich-

tigung der Witterung beim Befahren von Böden (siehe Tab. 4-1, Arbeitshilfe „Rekultivierung von Tagebau- und 

sonstigen Abgrabungsflächen -HMUKLV, Stand März 2017). 

3. Ausreichend dimensionierte Baustelleneinrichtung und Lagerflächen nach Möglichkeit im Bereich bereits ver-

dichteter bzw. versiegelter Boden anlegen (ggf. Verwendung von Geotextil, Tragschotter). 

4. Ausweisung von Bodenschutz- / Tabuflächen bzw. Festsetzungen nicht überbaubarer Grundstücksflächen. 

5. Wo es logistisch möglich ist, sind Flächen vom Baustellenverkehr auszunehmen, z. B. durch Absperrung mit 

Bauzäunen, Einrichtung fester Baustraßen oder Lagerflächen. Bodenschonende Einrichtung und Rückbau. 

6. Vermeidung von Fremdzufluss, z.B. zufließendes Wasser von Wegen. Der ggf. vom Hang herabkommende 

Niederschlag ist während der Bauphase – beispielsweise durch einen Entwässerungsgraben an der hangauf-

wärts gelegenen Seite des Grundstückes –, um das unbegrünte Grundstück herumzuleiten. Anlegen von 

Rückhalteeinrichtungen und Retentionsflächen. 

7. Technische Maßnahmen zum Erosionsschutz. 

8. Sachgerechte Zwischenlagerung und Wiedereinbau des Oberbodens (DIN 18915, DIN 19731). 

9. Lagerflächen vor Ort sind aussagekräftig zu kennzeichnen. Die Höhe der Boden-Mieten darf 2 m bzw. 4 m 

(bei Ober- bzw. Unterboden) nicht übersteigen. Die Bodenmieten dürfen nicht befahren werden und sind bei 

mehrmonatiger Standzeit zu profilieren (ggf. Verwendung von Geotextil, Erosionsschutzmatte), gezielt zu be-

grünen und regelmäßig zu kontrollieren. 

10. Fachgerechter Umgang mit Bodenaushub und Wiederverwertung des Bodenaushubs am Eingriffsort. Ober- 

und Unterboden separat ausbauen, lagern und in der ursprünglichen Reihenfolge wieder einbauen. 

11. Angaben zu Ort und Qualität der Verfüllmaterialien. 

12. Beseitigung von Verdichtungen im Unterboden, d.h. verdichteter Boden ist nach Abschluss der Bauarbeiten 

und vor Auftrag des Oberbodens und der Eingrünung zu lockern (Tiefenlockerung). Danach darf der Boden 

nicht mehr befahren werden. 
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13. Zuführen organischer Substanz und Kalken (Erhaltung der Bodenstruktur, hohe Gefügestabilität, hohe Was-

serspeicherfähigkeit sowie positive Effekte auf Bodenorganismen). 

14. Zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht kann die Arbeitshilfe „Rekultivierung von Tagebau- und 

sonstigen Abgrabungsflächen -HMUKLV Stand März 2017“ hilfsweise herangezogen werden. 

 

Für die zukünftigen Bauherren sind nachfolgende Infoblätter des Hessischen Ministeriums für Umwelt, 

Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMLU) zu beachten:  

• Boden - mehr als Baugrund, Bodenschutz für Bauausführende (HMLU 2024)  

• Boden - damit der Garten funktioniert, Bodenschutz für Häuslebauer (HMLU 2024) 

 

Nachrichtliche Übernahme (gemäß § 5 Abs. 4 BauGB), Hinweise und Empfehlungen verschiedener Träger 

öffentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung usw.) 

beachtet werden müssen. 

RP Gießen, Dez. Bodenschutz (27.11.2025) 

Werden im Zuge der Bauarbeiten Anhaltspunkte für das Vorliegen schädlicher Bodenverunreinigungen oder Altlas-

ten wahrgenommen, sind nach § 4 Abs. 1 und 2 HAltBodSchG die Bauarbeiten an dieser Stelle abzubrechen und 

der Sachstand unverzüglich dem Regierungspräsidium Gießen, Dez 41.4 zur Prüfung anzuzeigen. 

Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten in der Altflächendatei ist nicht garantiert. Deshalb empfehle ich Ihnen, 

weitere Informationen (z.B. Auskünfte zu Betriebsstilllegungen aus dem Gewerberegister, bisher nicht erfasste ehe-

malige Deponien) bei der zuständigen Kommune und bei der zuständigen Unteren Wasser- und Bodenschutzbe-

hörde des Landkreises einzuholen. 

Nach § 8 Abs. 4 HAltBodSchG sind Kommunen dazu verpflichtet, dem HLNUG die ihnen vorliegenden Erkenntnisse 

zu Altflächen zu übermitteln. Geht die Kommune Anhaltspunkten für Bodenbelastungen nicht nach oder kommt 

ihrer Informationspflicht nicht nach, haben Eigentümerinnen, Bauwillige und andere Betroffene ggf. Anspruch auf 

Schadensersatz. 

 

- In Bezug auf die Größe der Eingriffsfläche ist die Beauftragung einer bodenkundlichen Baubegleitung als 

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahme zusätzlich in die textlichen Festsetzungen mit aufzunehmen. 

- Darüber hinaus sind die Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen eingriffsminimierenden Maßnahmen 

(siehe Umweltbericht S. 11) und die Empfehlungen zum vorsorgenden Bodenschutz (siehe Umweltbericht 

S. 11 / 12) ebenfalls durch verbindliche Hinweise in den textlichen Festsetzungen verankern oder direkt 

aufzunehmen.  

- Eine bodenbezogene Kompensation ist nachträglich zu implementieren. Im Idealfall kann an einer anderen 

Stelle im Großraum der Gemeinde Wohratal z. B. eine größere Entsiegelung durchgeführt werden. 

 

Regierungspräsidium Gießen, Dez. 42.2 (27.11.2025)  

Bei Bau - Abriss- und Erdarbeiten im Plangebiet sind die Vorgaben im Merkblatt „Entsorgung von Bauabfällen“ 

(Baumerkblatt, Stand: 05.03.2025) der Regierungspräsidien in Hessen zu beachten (www.rp-giessen.hessen.de, 

Umwelt, Abfall, Bau- und Gewerbeabfall, Bau- und Abbruchabfälle). Das Baumerkblatt enthält Informationen im 

Hinblick auf eine ordnungsgemäße Abfalleinstufung, Beprobung, Trennung und Verwertung/Beseitigung von Bau-

abfällen (z. B. Bauschutt und Bodenaushubmaterial sowie gefährliche Bauabfälle wie z. B. Asbestzementplatten). 

Downloadlink: https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rp-darmstadt.hessen.de/files/2022-03/abfall_baumerk-

blatt_2018-09-01.pdf  

Im Hinblick auf die ordnungsgemäße Abfallentsorgung für mineralische Abfälle wird auf die Vorgaben der seit 

01.08.2023 geltenden Ersatzbaustoffverordnung (EBV) vom 09.07.2021 (BGBl I s. 2598) hingewiesen. Die EBV 

enthält u. a. die Anforderungen an die getrennte Sammlung von mineralischen Abfällen aus technischen Bauwer-

ken sowie die Anforderungen an den Einbau von zulässigen mineralischen Ersatzbaustoffen in technischen Bau-

werken (z. B. Errichtung eines Walles mit Bodenmaterial bzw. Erdaushub) und sonstige Verpflichtungen (z. B. 
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Anzeigepflichten). Hierzu wird auf die lnfoblätter der Regierungspräsidien zur Ersatzbaustoffverordnung unter fol-

gendem Link: https://rp-giessen.hessen.de/umwelt/abfall/abfallnews/ersatzbaustoffverordnung (Abfall -> Abfall-

news -> Ersatzbaustoffe) verwiesen.  

Hinweis:  

Am 01.08.2023 ist die neue Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) als Teil der sog. Mantel-

verordnung in Kraft getreten. Als eine der wesentlichen Neuerungen sind die Regelungen zum Auf- und Einbrin-

gen von Bodenmaterial (z. B. Erdaushub) neu gefasst und der bisherige Anwendungsbereich zur Herstellung ei-

ner durchwurzelbaren Bodenschicht um den Anwendungsbereich unterhalb oder außerhalb dieser sowie um die 

Verfüllung von Abgrabungen und Tagebauen erweitert werden. Die materiellen Anforderungen an das Auf- und 

Einbringen vom Bodenmaterial sind in den §§ 6 - 8 BBodSchV enthalten und von der zuständigen Bodenschutz-

behörde festzulegen und zu überwachen. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei einer Auffüllung nur dann 

um eine Verwertungsmaßnahme von Abfällen (hier: Erdaushub) im Sinne von § 7 Abs. 3 KrWG handelt, wenn nur 

so viel Erd- bzw. Bodenmaterial eingebracht wird, wie für die Profilierung zur Erstellung der benötigten Gelände-

kubatur unbedingt benötigt wird. Sofern darüber hinaus weiteres Bodenmaterial eingebracht werden sollte, würde 

es sich um eine unzulässige Abfallablagerung (Beseitigungsmaßnahme) handeln. Bauschutt oder andere Abfälle 

dürfen grundsätzlich nicht zur Auffüllung verwendet werden. 

 

 

9. Kampfmittel  

Zu dieser Thematik liegen der Gemeinde Wohratal zum jetzigen Zeitpunkt nachfolgende Informationen 

vor. 

Nachrichtliche Übernahme (gemäß § 5 Abs. 4 BauGB), Hinweise und Empfehlungen verschiedener Träger 

öffentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung usw.) 

beachtet werden müssen. 

Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (17.11.2025): 

Über die in ihrem Lageplan bezeichnete Fläche liegen dem Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen keine Luft-

bilder aus den Kriegsjahren vor. 

Die Fläche befindet sich jedoch nicht in einem Bereich, der nach bisherigen Erkenntnissen als kampfmittelbelastet 

eingestuft ist. Eine systematische Kampfmittelräumung ist daher nicht erforderlich. 

Soweit entgegen den vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der Bauarbeiten doch ein kampfmittelverdächtiger Ge-

genstand gefunden werden sollte, bitte ich Sie, den Kampfmittelräumdienst unverzüglich zu verständigen. 

 

10. Immissionsschutz 

Im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind die Belange des Immissionsschutzes entspre-

chend zu würdigen. Nach den Vorgaben des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei 

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen 

einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend 

dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auch sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich 

vermieden werden. 

Aufgrund der Zweckbestimmung großflächiger Lebensmitteleinzelhandel ergänzend zur im Osten be-

findlichen Apotheke sowie dem Gewerbe im Norden und der Fläche für den Gemeinbedarf im Süden 

angrenzend an das Plangebiet sowie den angrenzenden Sportstätten im Westen wird den vorhandenen 

Nutzungen im näheren Umfeld des Plangebietes entsprochen, sodass den genannten Vorgaben des § 

50 BImSchG entsprochen werden kann.  
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11. Denkmalschutz 

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundge-

genstände, zum Beispiel Scherben, Steingeräte, Skelettreste entdeckt werden, so ist dies gemäß § 21 

HDSchG dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen (Abt. Archäologische Denkmalpflege) oder der 

unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind gemäß 

§ 21 Abs. 3 HDSchG bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu er-

halten und in geeigneter Weise vor für die Erhaltung des Fundes zu schützen. 

 

Nachrichtliche Übernahme (gemäß § 5 Abs. 4 BauGB), Hinweise und Empfehlungen verschiedener Träger 

öffentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung usw.) 

beachtet werden müssen. 

Landesamt für Denkmalpflege, hessenArchäologie (25.11.2025): 

Bei Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundge-

genstände, z.B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste entdeckt werden. Diese sind nach § 21 HDSchG unverzüglich 

dem Landesamt für Denkmalpflege, hessenArchäologie, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde zu melden. 

Funde und Fundstellen sind in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entschei-

dung zu schützen (§ 21 Abs. 3 HDSchG). Bei sofortiger Meldung ist in der Regel nicht mit einer Verzögerung der 

Bauarbeiten zu rechnen. Wir bitten, die mit den Erdarbeiten Betrauten entsprechend zu belehren. 

 

12.  Sonstige Planungen und Vorgaben 

Vorgaben zum Brandschutz 

Nachrichtliche Übernahme (gemäß § 5 Abs. 4 BauGB), Hinweise und Empfehlungen verschiedener Träger 

öffentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung usw.) 

beachtet werden müssen. 

Kreisausschuss Marburg-Biedenkopf, FD Gefahrenabwehr (11.12.2025): 

Aufgrund der Tatsache, dass die Planunterlagen zur Löschwasserversorgung keine definitiven Aussagen treffen, 

weisen wir daraufhin, dass die Gemeinde Wohratal als Träger des örtlichen Brandschutzes gemäß § 3 Abs. 1 HBKG 

in der Fassung vom 14. Januar 2014, zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. August 2018, verpflichtet ist, den 

örtlichen Erfordernissen entsprechend Löschwasser bereitzustellen. 

Wir bitten den Verfahrensträger darauf hinzuweisen, dass die Planung der Löschwasserversorgung für das Plan-

gebiet mit der zuständigen Brandschutzdienststelle beim Kreisausschuss Marburg-Biedenkopf abzustimmen ist. 

In der Gemeinde Wohratal steht für den Geltungsbereich ein Hubrettungsgerät nicht zur Verfügung. Es ist daher 

zu gewährleisten, dass Gebäude deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr sichergestellt 

werden sollen, nur errichtet werden dürfen, wenn eine max. Brüstungshöhe von 8 m bei den zum Anleitern be-

stimmten Fenstern über der Geländeoberfläche nicht überschritten werden (§ 36 HBO). Wird die max. zulässige 

Brüstungshöhe von 8 m zur Sicherstellung des zweiten Rettungsweg bei dem zu den Anleitern bestimmten Fens-

tern überschritten, ist der zweite Rettungsweg durch geeignete Maßnahmen baulich durch den Bauherrn zu sichern. 

Öffentlich-rechtliche Verkehrswege (Verkehrsflächen) sind so auszubilden bzw. zu erhalten, dass für Feuerlösch- 

und Rettungsfahrzeuge ausreichende Zufahrtswege, Bewegungs- und Aufstellflächen zur Verfügung stehen. Ein-

zelheiten sind ggf. mit der zuständigen Brandschutzdienststelle im Rahmen der Erschließungsplanung abzustim-

men. 

 

13. Anlagen und Gutachten 

- Umweltbericht, Planungsbüro Fischer, Stand: Juni 2026 

 



Begründung, Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 7 „Wohra Süd“ – 2. 
Änderung und Erweiterung  

Entwurf – Planstand: 30.06.2026  29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planstand: 30.06.2026 

Projektnummer: 25 - 3058 

 

 

 

Projektleitung: Wolf / Dipl. Geogr. Stadtplaner (AKH / SRL) 

Projektleitung: Lindner / M. Sc. Stadt- und Regionalplanung 

 

Planungsbüro Fischer Partnerschaftsgesellschaft mbB 

Im Nordpark 1 – 35435 Wettenberg  

T +49 641 98441 22   Mail: info@fischer-plan.de   www.fischer-plan.de 

 

 

 

 


